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Zustell u n g s v e rw e i g e ru n g re c h t s m i s s b rä u ch I i ch e r Kl a g e n
im Rechtshilfeverkehr -
Der Napster-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und seine Folgen

Im internationalen Wrlschaftsverkehr henschl Krieg und im
Krieg ist je Mittel recht. So oder so cihnlich lässt sich etwas
plakativ die Einstellung beschreiben, die ein in Deutschland
anscissiges Medienunlernehmen im Jahr 2003 zu dem Versuch
bewogen haben mag, die Einleitung eines Zivilprozesses gegen
sich vor einem Bun ericht der USA unter Verwendung zivil-
prozessualer Mittel bereits im Keim zu ersticken. Die gewähl-
le Strategie bestand darin, der deutschen Rechtshilfebehörde
die Zustellung der amerikanischen Klage unter Berufung auf
deutsche Grundrechte und wegen der angeblich erpresseri-
schen Zielrichtung des ansonsten vermeintlich subslanzlosen
Rechtsstreits durch das Bundesve sungsgerichl untersa-
gen zu lassen Sie ging aber alle lls bedingt auf. Gerade
die möglichen Auswirkungen für den internationalen Rechts-
hilfev erkehr I as s en die Verhältnis mciJ3 igkeit dies es Vorgehens
zweifelhaft erscheinen. Der Beitrag stellt die juristischen Hin-
tergründe dieses und cihnlicher Fölle dar und untersucht den
praktischen Nutzen einer solchen Strategie. Zugleich geht der
Beitrag darauf ein, welche negativen Auswirkungen derartige
juristis che Schachzüge für Rechtsunterworfene wie Rechts an-
wender haben können.]

I. Einleitung
Was war passiert? Am 19.2.2003 reichten amerikanische Mu-
sikverlage, Autoren und Plattenfirmen (u.a. EMI, Universal)
bei dem Distriktgericht für den südiichen Distrikt von New
York2 eine Sammelklage gegen die deutsche Bertelsmann
AG über ca. 17 Mrd. USD ein. Die Kiäger begründeten ihre
Schadensersatzforderung mit der Verantwofilichkeit von Ber-
telsmann flir Urhebenechtsverletzungen durch die Internet-
Musiktauschbörse ,,Napster", mit der die Bertelsmann AG im
Jahr 2000 eine strategische Partnerschaft eingegangen war.
Die Kläger waren derAuffassung, dass Napster aufgrund eines
Bertelsmann-Darlehens über 85 Mio. USD im Oktober 2000
acht Monate länger in Betrieb sein konnte,s bevor das Unter-
nehmen insolvent wurde.

Am 1 1 . 3. 2003 beantragten die Kläger bei der Präsidentin des
OLG Düsseldorf als zuständiger Rechtshilfestelle die Zustel-
lung ihrer Klage auf der Grundlage des Haager Ubereinkom-
mens über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke im Ausland in Zwrl- oder Handelssachen 1JHZÜ)
an den Bertelsmann-Sitz in Gütersloh. Die Präsidentin des
OLG Düsseldorf beschied den Antrag positiv und ordnete die

+ Der Verfasser ist assoziierter Partner bei GORG Partnerschaft von Rechts-
anwälten in Köln.

I Der Beitrag basiert auf der Dissertation des Verfassers, die 201 0 unter dem
Titel ,,Zustellungsverweigerung rechtsmissbräuchlicher KJagen in Deutsch-
land nach Artikel 13 des Haager Zustellungsübereinkornmens - zugleich
ein Beitrag zum deutsch-amerikanischen Justizkonfikt" in der Reihe Eu-
ropäische Hochschulschriften bei Peter Lang - Intemationaler Verlag der
Wissenschaft en erschienen ist.

2 District Court for the Southem District of New York, US SD New York 03

cv 1093.
3 Y gl. B e llinghaus en, PHI 2003, 222.
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Zustellung der Klageschrift durch das Amtsgericht Gütersloh
an.a Das Amtsgericht Gütersloh ließ am 4. 4.2003s eine Zu-
stellung bei der Bertelsmann AG versuchen, die jedoch erfolg-
los blieb, da das Untemehmen die Annahme der Dokumente
verwergerte.

Etwa zwei Wochen später beantragte die Bertelsmann AG ge-
mäß $ 23 Abs. 1 S. 1 EGGVG bei dem hierfür zuständigen
OLG Düsseldorf, die Entscheidung der Präsidentin des OLG
Düsseldorf aufzuheben, hilfsweise für rechtswidrig zu erklä-
ren. Sie begründete ihren Antrag mit Art. 13 Abs. 1 HZll .6

Gegen den ablehnenden Beschluss des OLG Düsseldorf vom
| 1. 7 . 20031 legte die Bertelsmann AG Verfassungsbeschwer-
de ein und begehrte zuglerch den Erlass einer einstweiligen
Anordnung gemäß $ 32 Abs. 1 BVerfGG, mit der die Zustel-
lung der Klage bis zur Entscheidung in der Hauptsache unter-
sagt werden sollte. Tatsächlich erließ das Bundesverfassungs-
gericht am 25. 1 . 2003 die begehrte einstweilige Anordnung,
wonach es der Präsidentin des OLG Düsseldorf als für Nord-
rhein-Westfalen zuständiger Rechtshilfebehörde bis zur Ent-
scheidung in der Hauptsache untersagt war, die Zustellung der
US-amerikanischen Sammelklage anzuordnen.8

Trotz des juristischen Teilerfolgs vor dem Bundesverfassungs-
gericht bleibt der konkrete Nutzen der um die Zustellung der
Sammelklage geführten Auseinandersetzungen ungewiss.
Während im konkreten Fall eine Entscheidung in der Haupt-
sache obsolet wurde, weil die Parteien sich im Vergleichswege
einigten, sorgten der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
und die zahlreichen juristischen Trittbrettfahrer in Deutschland
flir Irritationen vor allem auf der anderen Seite des Atlantiks.

II. Zustellung als rechtsstaatliches Erfordernis
Der förmlichen Zustellung einer Klage - oder anderer Schrift-
stücke mit vergleichbar wichtigem Inhalt - kommt im Rechts-
verkehr seitjeher eine besondere Bedeutung zu. Unter dem Be-
griff der fürmlichen Zustellung ist die beurkundete Ubergabe
eines Schriftsfücks zu verstehene; präziser: Sie ist die beurkun-
dete Möglichkeit des Beklagten, vom Schriftstück Kenntnis
zu nehmen.t0 Erst die Zustellung bewirkt nach deutschem
Recht die eigentliche Klageerhebung, die ihrerseits gemäß

$ 261 Abs. 1 ZPO Rechtshängigkeit und gemäß $ 204 Abs. 1

Nr. 1 BGB Verjährungshemmung bewirkt.rr Der förmlichen

OLG Düsseldorf, 20. 3. 2003 - 934 E 1 - 7.263/03.
AG Gütersloh. 14 AR27103.
,,Die Erledigung eines Zustellungsantrags nach diesem llbereinkomnen
kann nur abgelehnt werden, wenn der ersuchte Staat sie für geeignet hält,
seine Hoheitsrechte oder seine Sicherheit zu ge{iihrden".
OLG Düsseldorf, 11. 7 . 2003 - I-3 VA 6/03, WM 2003, I 587 ff.
BVerfG, 25.'7.2003 - 2 BvR 1198/03, NJW 2003, 2598, im Folgenden
auch,,Napster-Beschluss".
BGH, 15. I 1953 - MR180152,8GH28,314,(316);BGH,26. 11.
1980 - IVb ZR 621180, NJW 1981, 874, (875).
BGH,24. 11. 1977-rrr ZR 1/76,NJW i978, r8s8.
Hartmann, in : Baumbach,{Lauterbach/Albers/Hartmaun, Zivilprozessord-
nung, 68. Aufl. 2010, $ 271 Rn. 4; ausnahmsweise treten Fristwahrung,
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Zustellung im Unterschied zlr bloßen Mitteilung bedürfen
auch weitere zentrale Prozesshandlungen wie u.a. die Streit-
verkündung (S 73 S. 2ZPO), gerichtliche Terminbestimmun-
gen und Fristsetzungen (g 329 Abs. 2 S. 2 ZPO) sowie Urteile
($ 317 Abs. 1 ZPO).12 Die Zustellung wird dabei im Regelfall
von Amts wegen vorgenommen ($ 166 ,\bs.2 ZPO).

Der Durchführung einer wirksamen förmlichen Zustellung
kommen dabei verschiedene rechtsstaatliche Aufgaben zu. Die
Vorschriften über die Zustellung dienen in erster Linie dem
Schutz der Prozessbeteiligten, insbesondere dem Schutz des
Beklagten, der Anspruch auf ein faires und justizmäßiges Ver-
fahren hat. Im Rechtsverkehr mit dem Ausland dienen die Zt-
stellungsvorschriften daneben dem Schutz der Gebietshoheit
und des staatlichen Justizmonopols. r3

1. Zustellung als Schutz für den Beklagten
Für den Beklagten bedeutet die Zustellung der Klage die Ge-
währung von Kenntnis und damit rechtliches Gehör.r4 Das
grundrechtsgleiche Recht auf rechtliches Gehör ist in Art. 1 03
Abs. I GG verankertund betrifft den Zivilprozess unmittelbar. r5

- Um das rechtliche Gehör zu verwirklichän, ist Voraussetzung,
dass die Beteiligten vom Streitstoff des Verfahrens Kenntnis
haben, was durch die Zustellungsvorschriften sichergestellt
wird.r6 Sie sollen gewährleisten, dass die Beteiligten tatsäch-
lich und rechtzeitig von dem Verfahren und seinem Gegen-
stand erfahrenrT und ihre Rechtsverteidigung darauf einrichten
können.r8 Ein derartiges Recht auf Kenntnis von dem bevor-
stehenden Verfahren existiert in fastjedem Rechtssystem.re Im
deutschen Recht bildet $ 185 ZPO die einzige Ausnahme hier-
zu. Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung wird
den Beklagten in den seltensten Fällen erreichen. Hier wird
das rechtliche Gehör des Beklagten dem Justizgewährungsan-
spruch des Klägers ganz offensichtlich untergeordnet.20

2. Zustellung als Rechtssicherheit für den Kläger
Gleichsam als Garantie für den Kläger bezwecken die Zu-
stellungsvorschriften auch Sicherheit des Rechtsverkehrs und
dessen Ablauf.2r Sind die Zustellungsvorschriften eingehalten,
ist dem Beklagten in diesem Verfahrensstadium rechtliches
Gehör gewährt worden. Der Kläger darf also in dieser Bezie-

'-lhung die wirksame Einleitung des Prozesses voraussetzen. Die
Schutzwtirdigkeit seines Vertrauens äußert sich z.B. dadurch,
dass die Rechtsordnung an die korrekte Zustellung den Be-
gim von Fristen knüpft. DerAblauf dieser Fristen, z.B. $$ 274
Abs. 3 S. 1,276 Abs. I S. 1 ZPO, ermöglicht ein Fortschreiten
des Prozesses und ist darum für den Kläger günstig. Die Beur-

Verjährungshemmung und Rechtshängigkeit auch scbon mit Antragsein-
gang (Arhängigkeit) ein, wenn die Zustellung,,demnächst" erfolgt, g 167
zPo.

12 Schack, Iatemationales Zivilverfahrensrecht, 5. Aufl. 2010, Rn. 658.
13 Bischof, Die Zustellung im intemationalen Rechtsverkehr in Zivil- und

Handelssachen, Znrich 1991,5 4.
14 Schack (Fn. 12), Rn. 660; Schellhammer, Ztvrlprozeß, I 3. Aufl . 20 I 0, Rn.

75; Schilken, Ztvllprozeßrecht, 5. Aufl. 2006, Rn. 201; Srürner, JZ 1992,
325, (332); vgl. auch BVerfG, 11 1 . 1984 - 1 BvR I 269183, BVerfGE 67,
208,(211);8GH,24. 11.1911 -IIZF.t/76, BGHNJW 1978, 1858.
G e imer, ZfRY 1992, 32 1, (323).
BVerfG (Fn. 14),211; BGH, 6. 4. 1992 -II ZR242191,BGHZ 118,45.
(47);vgl. Bischof(Fn. I3), S.478.

17 Bischof(Fn.13), S. 5.
18 BVerfG, 26.10.1987 -l BvR 198/87, NJW 1988. 2361.
79 Raley, 10 Ariz. J. Int'l & Comp. Law 301, 302 (1993).
20 Schack (Fn. l2), Rn. 660; damm sjnd solche Zustellungssurrogate inter-

national auch unerwünscht, von Hoffmann/Thorn, Intemationales privat-
rechr, 9. Aufl. 2007, E 3 Rn. I 13.

21 Volbers, Die Zustellung von Schriftstticken, 7. Aufl . 1994, 5. 19;vgl. auch
Lindac he r, ZZP | 1 4 (200 1), l7 9, ( I 80); BT-Drs. 1 4 I 45 54, S. ),3.

kundung der förmlichen Zustellung hilft ihm dabei,lhrenZeit-
punkt und damit letztlich auch den Zeitpunkt des Fristablaufs
zu beweisen.22

Werden Zustellungsvorschriften verletzt, wird z.B. eine Klage
nicht ftrmlich zugestellt, laufen ohne eine Heilung der man-
gelhaften Zustellung keine Fristen und dementsprechend tritt
auch keine Verfristung ein. Korrespondierend gibt es aber auf
der Seite des Beklagten die Möglichkeit, auf den Schutz einer
wirksamen Zustellung durch rügeloses Einlassen zu verzichten
($ 295 Abs. 1 ZPO). Die jeweilige Frist muss dazu allerdings
der Disposition der Parteien unterliegen.23 Weitere Auswirkun-
gen einer Zustellung können auch ihre materiell-rechtlichen
Konsequenzen sein, so etwa bei der Hemmung der Verjährung
durch Klageerhebung (S 204 Abs. 1 Nr. I ZPO). In anderen
Prozessstadien ist sie Voraussetzung für die Zulässigkeit nach-
folgender Rechtsakte (2.8. Zustellung als Voraussetzung liir
die Zwangsvollstreckung, g 750Abs. l ZPO).r4

3. Zustellung in den USA: Notice- und Jurisdiction-
Funktion

In den USA wird die formliche Zustellung aufgrund historisch-
geografischer Hintergründe neben der Information des Beklag-
ten auch für eine weitere prozessuale Funktion relevant.

a) Notice
Zunächst existiert in den USA ebenfalls ein verfassungsrecht-
licher Grundsatz, der dem Prinzip des rechtlichen Gehörs äh-
nelt. DieserDue Process-Grundsatz, also im wörtlichen Sinne
das Recht auf ein angemessenes Verfahren, ist dort im V. und
XIY. Ztsatzartikel zur US-amerikanischen Verfassung ver-
ankert. Er besagt, dass einem Beklagten ohne ein rechtsstaat-
liches Verfahren kein Recht entzogen werden darf.25 Daraus
folgt, dass Rechte und Pflichten von Personen grundsätzlich26
nicht durch Verfahren bestimmt werden können, von denen
sie keine Kenatnis haben.2l Deshalb muss eine Klage in einer
Weise zugestellt werden, die vernünftigerweise gewählt wer-
den würde, um dem Beklagten tatsächlich Nachricht von der
Zustellung zu geben.28 Diesem Anliegen dienen die Vorschrif-
ten über die fiirmliche Zustellung. Folglich gibt es ohne eine
Kenntnisgabe von der Klage dwch eine formale Zustellung
keine Verpflichtung des Beklagten, sich am Prozess zubetei-
ligen.2e

22 Ygl. BGH, 6. 4. 1992 -II 2R242/91, NJW 1992, 2280, (2281); Schack
(Fn. I2), Rn. 659; ders., FS Geimer (2002), 931, (935); Schellhammer
(Fn. 14), Rn.75;Volbers (Fn.21), S. 17.

23 BGH, 13 04.'t992 - 11 ZR 10s/91, NJW 1992, 2099, (2100);vgt. auch g

295 Abs.2 ZPO.
24 Höppner, Fristen - Zustellung - Verjährun g, 1999, S. 36.
25 Amendment V - Trial and Punisbment, Compensation for Takings: "No

person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime,
unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases
arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual ser-
vice in time ofWar or public danger; nor shall any person be subject for
the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be
compelled in any criminal case to be a witness against himsell nor be
deprived of life, liberty, or propefy, without due process of law; nor shall
private property be taken for public use, withoutjust compensation."; der
XIY. Ztsatzartikel normiert dasselbe due process-Prinzip fi.ir die einzel-
staatliche Gewalt.

26 Ygl. die Ausnahmen bei James/Hazard/Leubsdod Civil Procedure, 5th
ed. NewYork2001, S. 96 (Fn 1).

2l Mullane v. Central Hannover Bank & Trust Co.,339 U.S. 306, 3 l4 (l 950);
Friedenthal/Kane/Miller, Civil Procedure, 3rd ed., St. Paul 1999, S. 170.

28 Ygl. Mullane v. Central Hannoyer Bank & Tizst Co.,339 U.S. 306,314 f.
(1950); eine tatsächliche Benachrichtigung muss aber nicht erfolgen, vgl
Dusenbery v. US., 534 U.S.16 1, 167 tr. (2002).

29 Murphy Brothers, Inc v. Michetti Pipe Stringing, Inc.,526U.S 344,34'I
(l 9ee).
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b) Zustellung als Voraussetzung einer gerichtlichen
Zuständigkeit (Jurisdiction)

In den USA hat die fcjrmliche Zustellung einer Klage aber
noch eine zweite Funktion: Sie wird benötigt, um die 2ustän_
digkeit der Gerichte im Sinne von Jurisdiction zu begründen.30
Gemeint ist damit im Speziellen die personal Jurisdiction des

Die Jurisdiction ist nicht mit der örtlichen Zuständigkeit der
Gerichte (Venue) zu verwechseln. Die Regeln über die örtliche

^ 
Zuständigkeit setzen voraus, dass bereits ein Gericht innerhalb

Regeln zeichnen sich dadurch aus, dass sie aufdie Beziehuns
der Parteien oder des Streitgegenstandes zu dem Sitz des Ge-

iterhin gewähren sie dem Beklagten das
Unzuständigkeit des Gerichts zu rügen.
Unzuständigkeit aber nur zu Beginn des
rden kann, ist eine Rüge der Jurisdiction

als Frage der Gerichtskompetenz zujeder Zeit des Verfahrens
- sogar noch in der Berufung - statthaft.35

Das
eine
sich
diction sind danach drei Voraussetzungen erforderlich:
(i) eine Grundiage für die Zuständigkeitsbegründung nach
Common Law oder Gesetzesrecht (proper Jurisdictional
Basis),

-(ii) 
die Vereinbarkeit der Zuständigkeitsausübung mit den

3rundsätzen der Bundesverfassung, insbesondere dem Due
Process-Gebot und

(iii) dass der Beklagte unter die Gewalt des Gerichts gebracht
wird, damit es von der Zuständigkeit Gebrauch machen kann
(Amenability to Jurisdiction).

Letzteres geschieht durch Service of process.36 Im früheren
Common Law nach dem Writ of capias ad Respondendum
sollte der Sheriff die Anwesenheit des Beklagten vor Gericht
und damit dessen Jurisdiktion über ihn durch seine Insewahr-
samnahme sicherstellen. Die formliche Zustellung w]rd nun

30 Koch/Diedrich, ZIP 1994, 1830.
3l Vgl. Pfeil-Kantmerer, Deutsch-amerikanischer Rechtshilfeverkehr in

^^ 
Zjvilsachen, 1987,5.27 (siehe dort auch Fn. 9).

12 idrige Treble Damages_
Act 1916, 2003, S. 167
1989,121, (126), über_

33 rd/Leubsdorf (Fn. 26), S. 56; vgl. auch BlacllLange, C,il
the United States: A practical Guide for German Comoanies.
D.C. 198s, S. 13.

34 27). S. 9 f.
35 2(),5.244; vgl. auch lfelp,Irtemaljorßle

Gesellschaften mit Inlandstöchtem im US-
amerikanischen Ztv llprozeß, I 982, S. 23.

36 Vgl. Bischof(Fn. l3), S. l1l (Fn. 73).

als di sehen, mit der ein Beklag-
ter in rden soll.37 Dieses prinzio
der B Jurisdiction durch Zustel_
lung wird so strikt durchgehalten, dass ohne Service of pro-
cess oder ein (Waiver of
Service by th über einen
in der Klages übt werden
kann.3S Jurisd US-ameri_
kanischen Ziv erbunden.
dass die Zuste sich nichi
allein ausreich von Juris_
diction ist.3e

III. Internationale Zustellung
Es ist Völkergewohnheitsrecht, dass kein Staat gerichtliche
Handlungen auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Staates
ohne dessen Zustimmung vomehmen darf.a0 Dies betriffi unter
anderem auch di
führung von Zu
Empfangsstaates
veränität. In solchen Fällen gewähren die Staaten einander
Rechtshilfe.

1. Rechtshilfe ohne staatsvertragliche Grundlage

nale Rechtshilfe kann jedoch wie jede intemationale Zusam-
menarbeit aus Gründen des Ordre public abgelehnt werden.a3
Ebenso kommt eine Ablehnung in Betrach-t. wenn gewisse
staatliche Interessen poiitischer, militärischer oder fi skähscher
Nafur berührt werden.a

In Deutschland wird die Zustellungsrechtshilfe auch durch
$$ 70 Abs. 2, 68 Abs. 2 ZRHO45 eingeschränkt, die im ver-
tragslosen Rechtshilfeverkehr nur die formlose, d.h. einver-
sländliche Zustellung zulassen. Entscheidungsbefugt über die
Gewährung von Rechtshilfe ist in Deutschland die Exekutive.

37 InternationalSh Trq ?tn ?r^
(1e45t: Murphy t;; ,;;ä'U ;34a,350(1999); nvorläuferdes

isses: Friedenthal/Kane/Miller (Fn.27), S. 97 f.38 v. Michetti pipe Stringing, 1nc.,526 U.S. 344, 350

39 Vgl. Jttenger/Reimawr, NJW 1994, 3214, (3275); Black/Lange (Fn. 33),
S. 14 f.; Hopt/von Hein/Kulms, Rechtshilfe und Rechtsstaat, 1OOO, S. aZ
f.;165.

40

41

42

43
44
45

Vgl. l/Gouwald (Fn.40), S 6 Rn. 30.

und Verfahrensrecht, 1998, S.211 f.
Nagel/Gottwald (Fn. a0), $ 6 Rn. I 8.
Bischof(Fn. I 3), S. 1 8.
Rechtshilfeordnung für Zivilsachen (ZRHO) vom 9. 10. 1956 i.d.F. vour
26.2. t9t6
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nicht die Judikative.a6 Da die Pflege der auswärtigen Bezje-
hungen gemäß Art. 32 Abs. 1 GG in die Kompetenz der Bun-
desregierung fällt, entscheidet sie auch über die Weiterleituns
von inländischen Rechtshilfeersuchen in das Ausland und vicä
versa über die Gewährung von Rechtshilfe an ausländische
Stellen. Die Tätigkeit der Gerichtspräsidenten als pnifungs-
stellen gemäß $ 9 ZRHO über eingehende und ausgehende
Ersuchen ist daher delegierte Verwaltungstätigkeit und nicht
Rechtsprechung.aT Die negative oder positive Zustellungsent-
scheidung ist folglich ein Justizverwaltungsakt.a8

2. Rechtshilfe beruhend auf Vertrag
Da die Rechtshilfe im sogenannten vertragslosen Rechtshilfe-
verkehr Einschränkungen z.B. im Hinblick auf die Mögtich-
keit, dem Adressaten ein Schriftstück zwangsweise zuzustel-
len, unterliegt, haben zahlreiche Staaten Abkommen multi-
und bilateraler Art sowie Zusatzv er einb arungen geschlos sen,
die die internationale Zustellung erleichtern sollen.ae Aus
verfassungsrechtlicher Sicht spricht grundsätzlich nichts da-
gegen, dass Deutschland sich ebenfalls in ein Netz gegenseiti-

^.ger Rechts- und Amtshilfe eingebunden hat. Nach deutscher5o
sowie nach der traditionellen Auffassung in Zentraleurooa
wird die Zustellung jedoch als Hoheitsaktäes ersuchten Staa-
tes angesehen.5 r Anders im anglo-amerikanischen Rechtskreis :

Dort wird eine Zustellung nur als Hoheitsakt qualifiziert, wenn
mit ihr direkt Zwangsfolgen wie bei einer Subpoena Order52
mit der Folge des Contempt of Court53 bei ihrer Missachtung
verbunden sind.5a

a) Das Haager Zustellungsübereinkommen
Eines der vorgenannten multilateralen Zustellungsabkommen
war das Haager Übereinkommen über die Zustellung gericht-
licher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zi-
vil- oder Handelssachen vom 15. 11. 1965. Die Mitglieder der
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht bezweckten
mit dem HZÜ unter anderem, die vorhergehenden Haager
Prozessrechtskonventionen von 1905 und 1954 an modeme
Entwicklungen anzupassen.ss Der zwischenstaatliche Rechts-
hilfeverkehr sollte vereinfacht werden, denn der bisher an-
zuwendende konsularische Übermittlungsweg wurde als zu
langwierig und zeitraubend angesehen.56 Des Weiteren wurde

-.den Belangen der Länder des anglo-amerikanischen Rechts-

46 Ygt. BGH, 14. 6 I 983 - RiZ (R) 2/83, BGHZ 87 ,38s, (389); vgt. Bischof
(Fn. l3), S.13.

47 Nogel/Goltwald (Fn. 40),0 6 Rn. I 9.
48 Vgl. OLG Frankturt a.M., 21. 3 1991 - 20 VA 2191, RIW 1 991, 41 7; OLG

Düsseldorf, 19. 2. 1992 - 3 VA 1191, NJW 1992, 3 t l0; KG Berlin, 5 7.
1994 - 1 VA4194, OLGZ 1994,587, (58S); OLG Düsseldorf(Fn 7), S.
1588; OLG Sachsen-Anhalt, 9.2.2006 - 4yA 1104, OLGR Naumburg,
2006, 403;' OLG München, 7. 6.2006 - 9 yA3104,II. Nr. 6 (zitierr nach
Juris); Scllossar,EU-Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2003, li.t. I 3 HZü Rn. 8;
Wölki,RIW 1985, 530, (535): Stadler, IPRax 1992, 147; zweifelnd puu-

farken, NIW 1 988, 2 1 55, (21 56 f.).
49 Ygl. Schack (Fn. 12),Rr.6'76.
50 Vgl. BVerfG, 22.3.1983 -2BvR475178, BVerfGE ß,3a3,Q72);BGH,

24. 2. 1972 - II ZR 7 /7 1, B3HZ s8, t7 7, (179) : NJW 1 972, I 004.
51 Vgl. BVerfG, 7. 12. 1994 - 1 BvR 121919 BVerfGE 91, 335, (339);

BVerfG (Fn. 8), 2599; Bischof (Fn- 13), 2; Greger (Fn. 51),334;
Koch/Horlach/Th;el RIW 2006, 356, (357); kritisch Schack (Fn. t2),
Rn. 663 ff.

52 Die Subpoena Order ist im deutschen Rechtskreis mjt einer gerichtlichen
Vorladung vergleichbar.

53 Contempt of court meint eine Missachtung des Gerichts, die mit Ord_
nungsmitteln sanktioniert werden kann, ähnlich der im deutschen pro_
zessrecht bekarutten,,Ungebühr".

54 Bßchof(Ft. l3), S. 183.
55 Allgemeines zur zehnten Tagung der Haager Konferenzbei Arnotd. JZ

1965,708.
56 Vgl. Volken,Die intemationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Zürich 1996, S.

45; BT-Drs. '/ /4892. S. 42.

kreises Rechnung getragen,sT die den kontinentaleuropäisch
geprägten Zivilprozessübereinkommen von 1905 und 1954
nicht beigetreten waren.58 Insbesondere wollten die USA Min-
destvoraussetzungen für eine ausreichende Kenntniserlangung
des Adressaten vor Erlass eines Versäumnisurteils (Defauli
Judgment) erreichen.5e

b) Ablauf einer Zustellung nach dem HZü
Nach Art. 2 Abs. I des HZÜ sind die Mitgliedsstaaten ver-
pflichtet, eine,,Zentrale Behörde" zu bestimmen, an die die er-
suchende Stelle ihr Rechtshilfebegehren richten kann. Bundes-
staaten steht es gemäß Art. l8 Abs. 3 HZü frei, mehrere Zen-
trale Behörden zu bestimmen. Von dieser Ermächtigung hat
Deutschland in $ I AusfG Gebrauch gemacht und bestimmt,
dass jedes Bundesland eine Zentrale Behörde einrichtet.60 Für
die Zustellung eines gerichtlichen oder außergerichtlichen
Schriftstücks in das Ausland muss sich die zuständige Behör-
de oder der zuständige Justizbeamte des ersuchenden Staates
gemäß Art. 3 Abs. l HZÜ an die Zentrale Behörde des jeweils
ersuchten Staates wenden. Die ersuchende Stelle benutzt hier-
für ein Zustellungsformular, das dem an das übereinkommen
beigefügten Mustelr entspricht. Das Formular besteht aus drei
Teilen:

- dem Ersuchungsschreiben (Request fort Service abrat oft
Judical and extrajudicial Documents),

- dem Zustellungszeugnis (Attestation Certificate) und

- einem Formular, das den wesentlichen Inhalt des zuzu-
stellenden Schriftstticks zusammenfasst (Summary of the
Document to be served).62

Ist die Antragsstellung auf diese Weise durch die ersuchende
Stelle bei der Zentralen Behörde des ersuchten Staates vor-
genommen worden, bewirkt das zunächst eine Hemmuns des
Ausgangsverfahrens nach Art. I 5 Abs. I HZü.63

Die Zentrale Behörde führt nach Eingang des Antrags zunächst
eine formelle Prüfung durch. Untersucht wird dabei, ob die
durch denAntrag vorgegebene Form eingehalten wurde, ob der
Antrag formell korrekt, d.h. mit ladungsftihiger Anschrift, le-
serlich und ohae Widersprüche abgefasst wurde.6a In materiel-
ler Hinsicht muss die Zentrale Behörde zunächst allein unter-
suchen, ob es sich überhaupt um eine Zu t, die
demHZü unterfüllt, d.h., ob es sich um e oder
außergerichtliches Schriftstück in einer Zivll- oder Handelssa-
che handelt.65 Die Überprüfung materiell-rechtlicher Kriterien
findet ihre Grenzejedoch im Anliegen des übereinkommens
selbst. Eine inhaltliche Prüfung des Antrags über Hintergrund,

57 Böckstiegel/Schlafen, NN{ 1978, 7073; Nagel/Gotbvald (Fn. a0), g 7
Rn.71.

58 Baclctiegel/Schlafen (Fn. 57),1073; Raley (Fn 19),304: Vor dem Zwei-
ten Weltkrieg und in den fünfziger Jahren folgten die USA im intematio-
nalen Privatrecht einem Prinzip des ,,Judicial Isolationism... Dies war in
intemationalen Kreisen so bekannt, dass I I die siebte Haager Konfe_
renz garkeine Einladung an die USAmehr sspracb.

59 Gillespie,63 Tul. L. Rev. 950, 952 (1989) Es ging dabei auch um die
sogenannte ,,remise au parqu e vgl. Pfeil-Kammerer (Fn.3 I ), S. 3 1.

60 Für NRW ist dies seit dem l. 1991 der Präsident des OLG Düsseldorf
(siehe Verordnung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen vom 6. 12.
1990 (GV NRW 1990, 642). Eine Aufstellung der deutschen Zentralen
Behörden findet sich unter: http://www.hcch.net/e/stahrs/statl4e.html#de
und in BGBI. 1995 II, S. 755, (758), ergänzt durch BGBI. 1999 II. S.
7 14.
Ein Muster ist abgedruckt in BGBI. 1977 I1,5.1463-1471.
Bischof(Fn. l3),5 216.
Y gl. Hröki.(Fn. 48), 533 Der deutsche Wortlaut der Vorschrift des Art. 1 5
Abs. I HZU spricht insofern jedoch von einer,*4ussetzung...
Wölki (Fn.48),534.
Bischof (Fn. 13), S. 281; Merkt, Abwelr der Zustelhurs von ..punitive
Damages"-l(Jagen, I 995. S. 34:, lyötki(Fn. 48.), 534.

61
oz
63

64
65
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Anlass und Berechtigung des Ersuchens findet demnach nicht
statt, da dies dem Sinn einer vereinfachten und beschleunisten
Rechtshilfe sow ie den maß geben den deutschen Rechtsvors=tel_
lungen widersprechen würde.66

Ste elle Mängel fest oder erlauben
die ordnungigemäße prüfung, so
mu avon gemäß Art.4HZü unter
Auflistung und Begründung der Einwände unverzüglich in
Kenntnis setzen.61 Stehen die formellen oder materiellen Män_
gel einer as Ersu
zurückge festses
Zentrale äß A;
vor. Die praktische Durchführung richtet sich entweder nach
Art. 5 Abs. I lit. a) HZU, d.h. nach den Vorschriften des ersuch_
ten Staates, oder Abs. 1

in einer von der nders g
Form, soweit die uchren
einbar auß des Ab
ist die es S an den
gemäß Die entrale

4.tl die eigentliche Zustellung an den Empflinger gemäß g 4
^usfG auch durch die Post erledigen lassen, sofem die Vör_

nachArt.5Abs. I
st dazu die Abfas-
deutsche Sprache
Zentrale Behörde

das Ersuchen gemäß $ 57 Abs. 4 ZRHO an das Amtssericht
weiter, in dessen Bezirk die Zustellung zu erfolgen hat.i
Bei der eigentlichen Zustellung wird dem Adressaten nach
Art. 5 Abs. 4 HZü neben dem zuzustellenden Schriftsti.ick der
Teil des Rechtshilfeantrages ausgehändigt, der eine Wieder_
gabe des wesentlichen Inhalts des Schriftstücks enthält. Die
Zustellung wird auf dem einbehaltenen Teil des Rechtshil_
feantrages dokumentiert, der sodann wieder an die Zentrale
Behörde . Nac
Amtsgeri le Be
|ILU das aus.
der ersuchenden Stelle zusarnmen mit dem einbehaltenen Teil
des Rechtshilfeantrags zurück.12 Neben Form, Ort und Zeit der
Erledigung der Zu gszeugnis

-sgmäß Art. 6 Abs. erden. die
-'Erledigung unt

66

6t sD,
lich-
vgl.

68 ilröki (Fn 48), 535.

72 Rorlte (Fn. 66), 860; l(ölki (Fn.48), 535.

' IV. Pro-aktive Verhinderung der Durchführung
einer Zustellung nach dem HZü
als prozessuales Verteidigungsmittel

Nach der Devise ,,Angriff ist die beste Verteidigung.. ist nahe_
liegend, die Einbeziehung in einen prozess damit zu vermei_
den, bereits die Zustellung an sich selbst zu unterbinden. Ob_
wohl im lahr 1994 eine solche..pro-aktive Verteidigung gegen
eine Zustellung nach dem HZü letztlich vor dem bunaäru"._
fassungsgericht gescheitert war, versuchte es diesmal im Jahr
2003 die Bertelsmann AG, die bevorstehende Zustelluns der
Klage am Firmensitz in Deutschland zu verhindem. Der I-nhalt
der Klage war bei Bertelsmann
man im Sommer vor das Bunde
die Klage war bereits imMai20
den Vorstandsmitglied der Bertelsmann AG persönlich sowie
zwei amerikanischen Tochterfirmen der Bertelsmann AG zu_
gestellt worden.73

1. Gef:ihrdung der Hoheitsrechte oder der
Sicherheit gemäß Art. 13 Abs. 1 HZü

siefir geeignet hcilt, seine Hoheitsrechte oder seine Sicherheit
zu gefc)hrden " Die Zentrale Behörde des ersuchten Staates
muss ffassung gela hte
oder des Staates g die
Zuste hrt wird. Wel or_
liegen müssen, ist bislang nur in Erläuterunsen
ohne erkennbaren oder mit nur s m Bezug Äm
Normtext formuliert worden. So lsweise duuon
gesprochen, dass erst ein
gerichtetes,,unzumutbar
suchens rechtfertigt. Die
wenn in dem zuzustelle

Auch das Bundesverfassungsgericht äußerte sich 2003 im

freiheitlichen Rechtsstaats" verstößt.?5 Ohne an diese Formu_
lierun-g an zuknüpfen, fährt das Bundesverfas sungs geri cht fort,
dass die Respektierungspfl icht für fremdstaatlicfie Rechtsord_
nungen dort ihre Grenze erreichen könnte, wo die ausländi_
sche im Klagewe ls in
ihrer Höhe - offe abe.
Deutsches Verfas fah_
ren vor staatlichen Gerichten in einer offenkundig missbräuch_
lichen Art und Weise genLrtzt wüLrden, um mit pullizistischem

73 Mitgeteilt von Schack, AG 2006, 823, (827, 832).
74 Schlosser (Fn. 48), An. ß HZü Rn. 2.
75 BVerfG (Fn. 8), S.2599
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Druck und dem Risiko einer Verurteilung einen Marktteilneh_
mer gefügig zu machen.76 Ob dem konkret so war, d.h. ob die
Klageforderung keine substanzielle Grundlage hatte und das
einzuleitende Gerichtsverfahren in einer missbräuchlichen
Weise genutzt werden sollte, entschied das Bundesverfas_
sungsgericht damals naturgemäß ni cht.

Im neuesten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu
einer Zustellung nach dem HZü aus dem Jahr 2007 erwei_
tert es die anzuwendende Betrachtungsweise und stellt darauf
ab, dass neben dem Ziel atch die Umstände des Klaqeverfah_
rens für eine Qualifizierung als rechtsmissbräuchliJh zu be_
rücksichtigen seien.77 Weiterhin führt es zu dem Merkmal der
Rechtsmissbräuchlichkeit einer Klage aus, dass Rechtsmiss_
brauch auch gegeben sein könne, wenn der Beklagte mit dem
angegriffenen Verhalten ,,offensichtlich nichts nt ttn, habe.78
Wie genau aber das Zielle oder auch die Umständeso einer
Klageerhebung aus dogmatischer Sicht gegen unverzichtbare
Grundsätze eines freiheitlichen Rechtsstaates verstoßen kön_
nen - und welche dies überhaupt sind -, wird in keiner der
bislang zu Art. 13 Abs. 1 HZ-ü ergangenen Entscheidungen

-- erläutert. Soweit die Entscheidungen einen Bezug zu den Fäll_
gruppen der fehlenden Substantiierung der Klageforderung
bzw. der missbräuchlichen Nutzung publizistischen Drucki
herstellen, mag man die verstehen.
Eine Subsumtion dieser atisch her_
geleitete Definition ist je

2. Verhinderung der Zustellung als prozessuales
Verteidigungsmittel

Die Uberschrift dieses Absatzes ist unpräzise, denn nach deut-
schem Verständnis ist noch übe s anhängig,
bevor nicht die Klage dem darin en fOrmlich
zugestellt wurde. Dennoch oder unter anderem gerade deshalb
sah man es vermutlich bei der Bertelsmann AG im Jafu 2003
als einen Versuch wert an, eine Zustellung der US-amerikani-
schen Sammelklage zu verhindern.

Die rechtlich offene Ausgangslage nach Erlass des zustel-
lungskritischen Napster-Beschlusses hat in Deutschland eine
Vielzahl gleichartiger Gerichtsverfahren über die Durchfüh-

^ rung von Zustellungen ausländischer, d.h. US-amerikanischer
Klagen nach sich gezogen. Es bot sich potenziellen Zustel-
lungsempfängern eine äußerst günstige Gälegenheit, den geg-
nerischen Angriff im Keim zu ersticken oder iedenfalls so zu

in di g kaum. Denn sicherlich spielt dabei
auch dass die Nichtwahmehmung von ge_
gebe strumenten anwaltliche Berater äer
Zustellungsadressaten uns
aussetzen könnte.8' Gl eti
liche Organe eines von nen
Unternehmens gelten.

76 BVerfG (Fn.8), S.2599.
77 BVerfG, 14. 6. 2007 - 2 BvR 2247/06,2 BvR 2248t06,2 BvR 2249/06,

Rn.20.
78 BVerfG (Fn 77),Rn.32.
79 So noch BVerfG (Fn 8), S.2599.
80 Sojetzt BVerfG (Fn. 77),Fin.2081 i# "],'ii\:^;Y,:;i!ÄxT;

FS 839, (849).

a) Konkreter Nutzen einer Zustellungsverhinderung
Die Verhinderung einer erfolgreichen Zustellung kann in mehr_
facher Weise für einen Beklagten vorteilhaft sein. Sie eröffnet
ihm vor allem die Möglichkeit, sich im deutschen Anerken_

in Deutschland verhinderten Zustellung in den USA auf das
Verfahren eingelassen hat, um dort kein Versäumnisurtell zn
riskieren.s2 Ztdem ist zu beachten, dass sich die Ordnunss_
mäßigkeit einer Zustellung nach dem Recht des UrteilsstaJes
richtet. Sobald dessen Recht nicht zwingend eine Auslands_

Ferner könnte die Verweigerung einer Zustellung durch die
zuständige Stelle im ersuchten Staat unter Umständen als ein
öffentliches Signal begriffen werden, das das mit der Sache
befasste Gericht beziehungsweise die Geschworenen veran-
lassen könnte, die Umstände des Verfahrens und die mate-
riel d84

sah als
che ei a

v. DaimlerChryslers1, in dem argentinische und chilenische
Kläger eine Zweigniederlassung von Mercedes Benz in Ka-
lifornien wegen Beteiiigung an Menschenrechtsverletzungen
der argentinischen Militärjunta in Anspruch nehmen wollGn.
Die Zustellung der Millionenklage wurde vor einigen Jahren
vom OLG Karlsruhes8 aufgrund einer Schutzschrift vorläufig
ausgesetzt. Bei der Abwägung des kalifornischen Gerichts, ob
die Ausübung seiner Personal Jurisdiction in diesem Fall rea-
sonable sei, habe neben anderen Faktoren auch die Achfuns
der deutschen Souveränit?it eine Rolle gespielt. Das Gerichl
stellte in seiner Entscheidung vom22.1 l. 2005 diesbezüglich
u.a. daraufab,

cern that lhis suit may vio-
ing ser-vice under Art. l3 of
der Motion to dismiss der

Beklagten statt.se

weiteren Zustellungsver-
mehr no end geschilderte
nen rein Charakter. Zum

82 n Hein (Fn.39), S. 8t f.; dies.,ZIp 20O6,973, (9i6);
2006,4, (10).

83 VgI Schack (Fn.73).826.
84 Yg1. Stürner, J22006,60, (62): ,,ein etwas diffuser Appell zur Mäßigung.,;

einseitiger Scftack (Fn.13),828, der von einem ,,Missbrauch., des Bundis_

8s :ffi."1y,::';ffi:i""
sie das amerikinische

e Gerichte ebenfalls keine enkt wurde. Be_
ischer: HeJ7, AG 2006, 809 , AG 2006, 818,

86 86).255.
87 Ca1.2005).
88 icht).
89 S. 14 (N.D.Cal.
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nig Nutzen bringt.er

Zuletzt mag schließl
verweigerung derZe
eines Verfahrens mit
nauszögern kann.e2 Da der Prozess aber nach amerikanischem

Weise anhängig gemacht wer-
auch überhaupt alles, was der
hender Sicherheit zum Schutz

seines ausländischen Vermögens erreichen kann. e3

b) Sinnhaftigkeit der Zustellungsverhinderung
als Prozessstrategie

Gerade wenn ein potenzieller Beklagter neben den in Deutsch_
land belegenen Vermögenswerten auch über nennenswertes
Vermögen im Ausland verfrigt - was in Fällen einer beabsich_
tigten Klagezustellung an ihn aus anderen Ländem typischer
Weise der Fall sein wird -, füllt der auf das auslandisile Ver_

_mögen bezogene Schutz durch eine Zustellungsverweigerung
bei wertender Betrachtung allenfalls minimal aus. Er ist in zeitl

Urteilsstaates eine andere Form der Zustellung zulässt oder
sogar fingiert

Auch der Napster-Beschluss hat die in ihn gesetzten Erwarhrn_
gen der potenziellen deutschen Beklagten und ihrer Anwälte
letztlich nicht erfüll
spielraum, da die ei
zeittgen Rücknahme
sache weder inhaltli

legung herabgestuft haben.

90 Vgl. Rax 2004, a0, @2); HeJt (Fn. 85), 815.
91 Vgl. Hein, ZIp 2006,973, (976); Stürner/Mülter,IpRax

2008
92 2887), fürden

dam ohnehin
deftihrerin hat
wird sie nicht

93 Oberhammer tFn. 901. 43.
94 BVerfG, 1 1. 6. 2004 - 2 BvR I 133/04, NJW 2004, 3552.
95 BVerfG, 24. 1. 2007 - 2 BvR t I 33104, RIW 2007, 2 I 1.
96 BVerfG @n. 77), Rn.20.
97 BVerfG, 4. 9. 2008 - 2 BvR 1 739, 1 8 1 t/06, IpRax 2009, 253 ff.

Der Schutz durch eine Zustellungsverweigerung füllt mithin
vergleichsweise schwach aus,es denn sie wird einen amerika_
nischen Prozess in den seltensten Fällen verhindern können.
Zudem sind die psychologischen Effekte einer solchen Ver_
weigerung allenfalls vage und kaum verlässlich. Zwar sollte
dies nicht automatisch bedeuten, dass die Zentrale Behörde die
Zustellung allein aufgrund dieses Arguments nicht ablehnen
darf.ee Denn genauso wie Kläger gÄndsätzlich alle Instru_
mente des Zivilprozesses nutzen dürfen, muss diese Möslich_
keit auch Beklagten eingeräumt werden, auch wenn das-kon_
krete Instrument nur wenig wirkungsvoll sein sollte.

Auf der anderen Seite dient die förmliche Zusteliung einer
Klage aber gerade im internationalen Rechtshilfeverkähr vor
allem auch dern Schutz des ausländischen Beklagten. Durch
die grundsätzlich bestehende völkerrechtliche Värpflichtung
zur Zustellung wird dabei weitgehend sichergesiellt, dasi
Kläger und Gerichte den Rechtshilfeweg g.genüb.r anderen
rechtlich angreifbaren Zustellungsformen oder gar Zuslel_
lungsfiktionen als mindestens vergleichbar effektives Mittel
zur Rechtsdurchsetzung sehen und ihn regelmäßig vorziehen.
Diese Schutzwirkung würde - über den konkreten Fall hin_
aus - konterkariert, wenn Gerichte oder andere eine Zustel_
lung betreibende Stellen oder personen den Rechtshilfewes
als langwierig oder gar nutzlos wahrnähmen, was durch diä
nicht wenigen prozessualen Scharmützel um Zustelluneen
im Rechtshilfeweg nach Erlass des Napster-Beschlusses nähe
lag. Derartiges prozessuales KräftemeJsen kann allenfalls die
Chancen auf einen baldigen Vergleich erhöhen, ist aber im
Übrigen weder im Sinne der prozessökonomie noch für die
Förderung des HZIJ und der intemationalen Rechtshilfebezie_
hungen insgesamt sinnvoll.

3. Rechtliche Implikationen und Kritik
Im Napster-Verfahren musste das Bundesverfassungsgericht
keine Entscheidung zur Hauptsache treffen und konnie sich
bei den folgenden Entscheidungen - insbesondere im Hinblick
ar-rf eine gesteigerte Substantiierung der Klageforderung _ im
Wesentlichen darauf zurückzi ehen, die im Nip ster-B 

"slhlus,formulierten Ansätze seien im jeweiligen Fall nicht einschiä_
gig. Das Gericht lässt daher weiter offen, wie es selbst den
Napster-Beschluss in der Rückschau bewertet. Die Ansichten
im Schrifttum sind insoweit geteilt, wobei eine deutlich kriti_
sche Haltung überwiegen dürfte.

Unabhängige Beobachter aus der Wissenschaft, die nicht als
Anwälte oder Justiziare die Interessen potenzieller deutscher
Beklagter vertreten, zweifeln am Sim einer Entscheiduns. die
das Gericht in Verkennung seiner tatsächlichen Machtäittel
gefüllt habe und von der bereits im Zeitpunkt des Erlasses ab_
zusehen war, dass ihr Regelungsgehalt materiell keinen Be_
stand haben würde.r00 Besonders wird die Entscheiduns unter
dem Gesichtspunkt kritisiert, dass so US-amerikanischin An_
wälten und Gerichten, die eine zurückhaltende bis ablehnende
Haltung gegenüber internationalen Rechtshilfeabkommen ein_
nehmen und die verftigbaren Methoden der Inlandszustelluns
präferieren, in die Hände gespielt wird.r0r

Sollten Gerichte anderer Staaten dem Beispiel des Bundesver_
fassungsgerichts folgen, hätte dies gravierende Auswirkungen
auf die Funktionsftihigkeit des internationalen Rechtshilfeär_

98 
Y,g]. 

Graf von Westphalen, Verspr 2006, 2, (8); Stürner/Mütter (Fn.91),
J4t-

99 So auch Bachmann in: FS Schlossea 2005, l, (12 f.); Rogler, IpRax
2009, 223, (229); Rohe (Fn. 70), 309.
So z.B. Stümer (Fn. S4), 6l; vgl. auch Hopt/von Hein/Kulms (Fn. 39),
s. 124.
Ygl. Schack(Fn 73), 83l.

100

l0l
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lich nicht bestätigten - und wohl auch der Sache nach nicht

steliung einer amerikanischen Klage im Jahr 2005 allein drei

reichen die Unterlagen aber oftmals nicht aus. Rechtsunsicher_
heit ist die Folge, was durch die zahlreichen teils ablehnen_
den, teils aber auch immerhin aussetzenden Beschlüsse der

^ 
Oberlandesgerichte im Anschluss an den Napster_Beschluss
bestätigt wird.r05 Es ist daher zu bedauern, dais das Bundes_
verfassungsgericht keine Gelegenl-reit hatte, seine Ansätze aus
dem Napster-Beschluss durch eine - konkretere - Hauptsache_
entscheidung Restriktionen zu unterwerfen.

Selbst die Bertelsmann AG hat im Laufe des Verfahrens ein_
gesehen, dass auch durch eine endgültige Verweigerung der
Zustellung im amerikanischen prozess nichts zu 

"oäich"n 
*a.

der Bertelsmam AG aber auch von Alfang an klar, dass ihre
Verfassungsbeschwerde einen prozess in den USA nicht ver_
hindem konnte. Daraus iieße sich dann eigentlich nur folgern,
dass es ihr lediglich um die Ausnutzung staatlicher Autörität
im öffentlichen Meinungskampf ging. Nach der prozessualen
Überholung durch die Zustetlung in den USA, die bereits vor
der Erhebung der Verfassungsbeschwerde eintrat, wäre dies

aber zweifelhaft.t0s Zudem war die stattgebende Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts materiell-rechtlich wohl kaum
vertretbar,r0e und erschütterte deshalb seine
insbesondere auch im Vergleich mit seiner r
sprechung, zum Grundrechtsschutz in Auslieferungsfällen.r ro

Angesichts der durchweg negativ zu beurteilenden Konse_
quenzen des Napster-Beschlusses bleibt offen, was das Bun_
desverfassungsgericht zu seinem Erlass bewogen hat. Im bes_
ten Fall war es tatsächlich die Intention des Gerichts, durch

102 Hopt/von Hein/Kulms (Fn.39), S 157
103 Schack (Fn. 73), 831.
1 04 Vgl. OLG Celle, 20. 1. 2006 - I 6 VA 4105, I. Nr. 3 ff. (zitiert nach Juris),

NdsRpfl 2006,275.
105 Vgl. Hopt/von Hein/Kulms (Fn.39), S. 157 f.
106 Vgl yon Hein (Fn. 86), 250 (Fn.34,35).
707 Stürner (Fn. 84), 62; vgl. auch OLG Nümberg, 15. 2. 2005 _ 4 VA 72/05.

IPRax 2006, 38, (39); a.A. Schack (Fn. 73),832.
108 Vgl. Schack (Fn.'73), 832
I 09 Vgl. das Ergebnis des Gutachtens des Max-planck-Instituts für ausländi_

sches und htbei Hopl/von Hein/Kulms (Fn. 39),
S. 154; kr in: FS Hay (2005),24t, (242,Fn.5;.'

110 Vgl. dazu 3 f.

diesen rechtlich angreifbaren Beschluss ein rechtspolitisches
Signal zu setzen. Dabei mag losgelöst vom konkreten Ver_
fahren auch ganz allgemein die wachsende Dominanz des

gen Beschluss nicht aufhalten oder gar brechen konnte. Zumal
er den Rechtshilfeverkehr national wie international stark be_
lastet hat und vielmehr als medienwirksame Instrumentalisie_
rung des Gerichts ausgelegt werden konnte.

Y. ßazit
Der Napster-Beschluss kann mithin schwerlich als geglückt
betrachtet werden- | r 2 Zudem haben neuere US-ameri[anische
Entscheidungenr13 das Missbrauchspotential eines US-ame_
rikanischen Zivilprozesses eingeschränkt, so dass sich das
Rechtsschutzinteresse ausländischer Beklagter, von einer Zu_
stellung verschont zu bleiben, weiter minimiert haben dürfte.
Dessen ungeachtet zeigt sich auch, dass die ehemals hehren
rechtsstaatlichet Zielen dienenden Regelungen über förmli_
che Zustellungen im Rechtshilfeweg - und insbesondere über
die Verweigerung einer Zustellung - jn Zeiten von modernen
Kommunikations- und Recherchemitteln wie Internet und E_
Mail
nicht
chen.
förml
reits den Inhalt des künftigen Rechtsstreits kennen - und die
Durchführu luns mit Hilfe
wälren und ScLiftsätzen
darfbezwei ob sie tatsächl
Schutzes des internationalen Prozessrechtes bedürfen. Wenn
damjt zwar schutzbedürftiger
Zustellungs erung der Zuslel_
lungspraxis scheint eine maß_
vollere Auslegung der Schutzvorschriften und eine stärkere
Betonung der zwischenstaatlichen als der nationalen Interes-
sen angebracht.

l1l mmt, dass sich die allgemeinen Be_

ffibeschwerde 
noch nicht erledigt

112 Stürner (Fn. 84), 61; Stürner/Müller (Fn. 9l),341.
113 Bell Arlantic et al. v. Twombly et al.; 550 U.S.54a e007);

Ashcroftv. Iqb 6 U.S. 662 (2009).


